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Die Baslerinnen und Basler und ihre Bdume:
Private Bestrebungen flir stadtisches Griin

Jost Muller und Linda Stibler

Zusammenfassung

Basel geniesst den Ruf einer griinen Stadt. Doch in den Sechzigerjahren gerieten die Griinzonen
und der Baumbestand durch Bautdtigkeit und Strassenbau unter Druck. Es waren umweltbewuss-
te Biirger, die dieser Zerstorung mit einer Volksinitiative Einhalt geboten: Basel erhielt ein fort-
schrittliches Baumgesetz. In jiingster Zeit wird dieses Gesetz aber sinnwidrig interpretiert. Das
fiihrt wiederum zu Konflikten von Bevolkerung, Naturschutzorganisationen und den zustindigen
Behdrden.

1 Einleitung

Die Biaume werden von der Basler Bevolkerung hoch geachtet. Ja, Basel hat sogar ein eigenes
Baumschutzgesetz mit einer ausserordentlichen Geschichte. Es ist eines jener wenigen Gesetzes-
werke, das durch ein Volksbegehren angeregt wurde und das seinerseits bei Regierung und Parla-
ment spontane Zustimmung fand. Das war am 27. November 1972, als der Grosse Rat im Einver-
nehmen mit der damaligen Regierung die Volksinitiative der Basler Arbeitsgemeinschaft zum
Schutze von Natur und Umwelt (BASNU) tiberwies. In dieser Arbeitsgemeinschaft waren zu jener
Zeit simtliche Umweltvereine zusammengeschlossen, darunter nicht nur der Naturschutz, son-
dern auch viele wissenschaftliche Vereinigungen und naturverbundene Freizeitorganisationen.
Die Volksinitiative wurde lanciert als Reaktion auf eine schleichende Verminderung des
Baumbestandes im Kanton, ausgeldst durch zahlreiche Bauvorhaben von Privaten und der 6ffent-
lichen Hand. Einerseits wurden damals viele éltere Liegenschaften — darunter einige herrschaftli-
che Gebdude mit grossen Gérten — abgebrochen und durch Neubauten ersetzt, anderseits mussten
auf der Allmend viele Biume dem Strassenbau weichen. Dabei kam es immer wieder zu heftigen
Auseinandersetzungen mit Naturschiitzern und Teilen der Wohnbevolkerung, unter anderem bei
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der Strassenverbreiterung flir den City-Ring oder beim Fillen einzelner grosser alter Baume an
markanten Pldtzen, die der Verfliissigung des Strassenverkehrs weichen mussten. Unmut 16ste
auch die damals iibliche Ignoranz bei privaten Uberbauungen aus. Bauherren und Bauunterneh-
men nahmen aus Effizienzgriinden keine Riicksicht auf den bestehenden Baumbestand und nutz-
ten auch unbebaute Flachen lieber als Parkpldtze denn als Griinflichen.

Die Alleen galten in der Stadt Basel traditionsgemass als wichtiges stidtebauliches Element.
Sie sicherten begriinte Wege — oder Strassenziige — in und um die Innerstadt. Es gab also eine weit
zuriickliegende Baumschutztradition, die in Biumen und Griinanlagen einen lebenswichtigen Be-
standteil des urbanen Raumes sah. Die Initiative unterstrich diese Sichtweise. So wurde darauf
hingewiesen, dass vor allem grosse Baume das Stadtklima wesentlich verbessern, eine Schutz-
funktion gegen Lirm und Abgase haben und eine klimatische Ausgleichsfunktion besitzen. Zu-
dem iiben sie eine wohltuende dsthetische Wirkung auf das Wohlbefinden der Menschen aus
(Abb. 1).

2 Erfolgsgeschichte Baumgesetz

Der Baumbestand — so die Initianten — diirfe auf keinen Fall vermindert werden, die Substanz solle
erhalten und vermehrt werden. Vor allem grosse Baume miissten wenn immer mdoglich erhalten
werden, weil neugepflanzte Baume in der belasteten Umwelt kaum je die Chance haben werden,
zu einer vergleichbaren Grosse heranzuwachsen. Die Regierung stellte denn auch im Ratschlag
zum Gesetz einleitend fest, dass es sich beim Baumschutz nicht um eine nostalgische Modeer-
scheinung handle, sondern um eine Notwendigkeit angesichts der wachsenden Besorgnis der Be-
volkerung.

Es dauerte allerdings eine Weile, bis das Gesetz erarbeitet wurde. Erst im Jahr 1980 wurde es
im Grossen Rat verabschiedet und trat im Jahr 1981 in Kraft. Es ist ein umfassendes Gesetz, das
detaillierte Schutzbestimmungen enthilt. Der Baumbestand wurde in einem Kataster erfasst. Alle
Baume von einer bestimmten Grosse (90 Zentimeter Umfang oder rund 30 Zentimeter Durchmes-
ser, gemessen bei einem Meter Stammhdhe) diirfen nach Gesetz nicht ohne spezielle Bewilligung
gefillt werden. In vielen Quartieren wurden so genannte Schutzzonen ausgeschieden, in denen ein
verstarkter Baumschutz gilt. Um zu verhindern, dass unerwiinschte Baume so zerstimmelt wer-
den, dass sie eingehen, gibt es auch Bestimmungen zur Kappung von grossen Baumen. Obstbdu-
me sind grundsétzlich von den Schutzbestimmungen ausgenommen.

Fiir gefillte Biume muss eine Ersatzpflanzung vorgenommen werden. Liegenschaftsbesitzer
konnen dafiir und fiir Pflegemassnahmen an bestehenden geschiitzten Baumen einen staatlichen
Beitrag geltend machen. Zur Finanzierung dieses Vorhabens sollte ein Fonds eingerichtet werden,
der durch eine kleine Abgabe von allen Hausbesitzern (Baumschutzabgabe) gespeist wird.

Nach der Einfiihrung des Gesetzes wurde eine entsprechende Stelle bei der Stadtgértnerei ein-
gerichtet, die als Sachverwalterin des Baumschutzes fungieren sollte. Eine Baumschutzkommis-
sion wurde ihr zur Seite gestellt. Die aus Sachverstindigen zusammengesetzte Kommission sollte
Regierung und Verwaltung in allen Fragen des Baumschutzes beraten. Die Erhebung einer Baum-
schutzabgabe verzogerte sich allerdings. Trotzdem, so schien es, konnten alle Beteiligten und Be-
troffenen mit dem Gesetz gut leben. Umweltbewusste Kreise wiesen mit einem gewissen Stolz auf
das fortschrittliche Gesetz hin.
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Abb. 1  Stddtische Griinoasen mit
unterschiedlicher Ausprigung:
Miinsterplatz (Bild rechts),
Kannenfeldpark (Bild Mitte),
Margarethenpark (Bild unten).
Fotos: Dorothea de Gruyter

Miinsterplatz

Kannenfeldpark

Margarethenpark
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3 Neue Entwicklungen beim Baumschutz

Doch die Zeiten dndern sich. In den Neunzigerjahren wurde der Umweltschutzgedanke verdriangt.
Im Fokus der Politik standen plotzlich wieder wirtschaftliches Wachstum und Sicherung der Ar-
beitspldtze. Beim Baumgesetz hatte der Staat selbst seine Autoritit verspielt, weil er gerade in sei-
nem Einflussbereich dem Baumschutz zu wenig Achtung schenkte. Es kam wieder zu heftigen
Auseinandersetzungen bei einzelnen 6ffentlichen Bauvorhaben und Strassensanierungen, zum
Beispiel widersetzten sich Baumschiitzer mit der “Aktion Aufbiumen” der Abholzung am Schiit-
zengraben. Der Kanton stellte sich auf den Standpunkt, dass die Bestimmungen des Gesetzes ihn
in diesem Falle nicht in Pflicht nehmen wiirden. Es brauchte einen Bundesgerichtsentscheid, um
ithn eines Besseren zu belehren.

Abb. 2 “Aktion Aufbdumen” 1990. Baumschiitzer besetzen die Platanen am Schiitzengraben, die gefallt
werden sollten. Der Streitfall wurde erst vor dem Bundesgericht gelost — mit Erfolg fiir die Fillgegner: Seit-
dem muss die Stadtgiértnerei die Liste der auf Allmend zu fillenden Baume publizieren, und es kann Einspra-
che erhoben werden. Foto: Dominik Labhardt

Als die Forderabgaben nach langer Verzogerung endlich in Kraft traten, wurden sie umgehend
bekdmpft, obwohl sie licherlich klein waren — laut Gesetz ein bis hochstens drei Hunderttausend-
stel des Gebidudeversicherungswertes der Liegenschaft, konkret 5-15 Franken im Jahr fiir Einfa-
milienhéduser und kleinere Mietliegenschaften.

Inzwischen aber hat sich — so die Wahrnehmung von umweltbewussten Kreisen — bei der
Stadtgértnerei als Sachwalterin des Baumschutzes eine neue Philosophie breit gemacht, die ge-
betsmiihlenartig immer wiederholt wird: Jetzt sind grosse, alte Baume plotzlich nicht mehr schiit-
zenswert, sondern gefihrlich und bedrohlich. Thre Pflege zu kostspielig. Die Baume behindern die
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“Stadtentwicklung”. Propagiert wird eine neue schlanke Asthetik, die kleine und niedliche Biume
bevorzugt, die nicht stéren und deren Ersatz jederzeit moglich ist. Es ist die Asthetik einer durch
und durch marktorientierten Welt, die die Natur nur noch als Ware oder im besten Falle als Deko-
ration versteht.

4 Aktivitaten Privater

Neben der erwihnten Initiative fiir das Baumgesetz, neben Protesten und Baumbesetzungen gab
es unzidhlige Bestrebungen Privater zum Erhalt und zur Forderung der Stadtbdume und generell
des stidtischen Griins. Aus einer Vielzahl von Aktivititen und Akteuren seien hier zwei Beispiele
ausgefuhrt.

Die Vereinigung “Okostadt™ entstand als Selbsthilfebewegung nach dem Schweizerhal-
le-Chemiebrand von 1986 mit Aktivitdt im Bereich Stadtdkologie und dem Schwerpunkt Stadt-
griin. Der Verein publizierte eine Hilfe zum Abfassen von Einsprachen gegen Baumféllungen und
das so genannte Baummanifest — einen Bediirfniskatalog der Stadtbdume. Grosse und alte Biume
sind — so die Auffassung des Vereins — nicht nur stadtgestalterisches und 6kologisches Moment,
sondern auch in einem emotionalen Sinne Partner des Menschen innerhalb einer urbanen Umwelt.
Okostadt hat in Zusammenarbeit mit der Stadtgértnerei eine Neubelebung der Baumpatenschaften
bewirkt. Rund 200 Personen tragen Verantwortung und Kosten fiir die Bepflanzung und Pflege
stadtischer Baumscheiben.

Inspiriert von der Auffassung, dass Baume in dicht besiedelten Agglomerationen “etwas Wun-
derbares und fiir die Lebensqualitiit sehr Wesentliches” sind, die “Stadte wohnlich, gemiitlich und
sehr oft auch schoner” machen, lancierte der damalige Crossair-Chef Moritz Suter eine Al-
leen-Aktion. “Was wire die Ziircher Bahnhofstrasse ohne diese wunderbaren Alleebdume, in de-
ren Schatten man an schonen, warmen Sommertagen geniisslich flanieren kann? Was wiren Ber-
lin ohne die wunderbare Promenade Unter den Linden oder Paris ohne seine Champs-Elysées?”
fragte er sich und regte Massnahmen in diese Richtung fiir Basel an.

Um 1998 habe er der Stadtgértnerei den Vorschlag unterbreitet, dass die Crossair fiir jeden ab-
fliegenden Passagier einen Franken in einen Alleen-Fonds einzahlen werde. Und die Gesellschaft
transportierte in jenen Jahren immerhin jahrlich zwei Millionen Passagiere von und nach Basel.
An der Stiftung wollte sich auch Ernst Beyeler beteiligen. Konkret wurde vorgeschlagen, in der
Clarastrasse und Greifengasse von der Messe bis zur Mittleren Rheinbriicke eine Allee einzurich-
ten und ebenso in der Steinenvorstadt und der Aeschenvorstadt Biaume zu pflanzen. Die Initianten
warten allerdings auf eine Antwort. Moritz Suter resiimiert: “Was die Griinde dafiir waren, dass
das Angebot und Projekt von der Stadtgértnerei nicht angenommen wurde, weiss ich bis heute
nicht. Wer weiss, vielleicht wird ja dieser Gedanke von irgendjemandem auch politisch wieder
aufgenommen.”

147



5 Alleenplan wozu?

Dabei bestiinde von Amtes wegen bereits ein Alleen-Instrument — doch taugt es auch etwas? Im so
genannten “Alleenplan” werden Strassen bezeichnet, die Alleen sind oder dazu aufgewertet wer-
den sollen. Darunter figuriert fiir eine lingerfristige Realisation auch die Clarastrasse. Biume sol-
len jedoch erst nach Abbruch der vorstehenden Gebaude auf der stadtauswiirtig rechten Strassen-
seite Platz finden. Dabei hitten der jliingst neugestalteten Clarastrasse einige Baume wohl gut an-
gestanden.

Dass der Alleenplan wenig Wirksamkeit besitzt, zeigt sich etwa an der Elsésserstrasse oder am
St. Johanns-Rheinweg — beide sind als zukiinftige Allee ausgewiesen und beide wurden ohne Biu-
me neu gestaltet. Eine Einsprache, die fiir den St. Johanns-Rheinweg auch Baume forderte, war er-
folglos —trotz Eintrag im Alleenplan. Womit vom Baudepartement das eigene Leitbild zur Unver-
bindlichkeit degradiert wird.

6 Umsetzung des Baumschutzgesetzes

Doch nicht nur die geringe Bedeutung des Alleenplans, der hoffentlich im neuen kantonalen
Richtplan eine verbindlichere Form finden wird, sondern auch die Umsetzung des Baumschutzge-
setzes rufen in der aktuellen Diskussion vielfiltige und teilweise heftige Kritik auf den Plan. Gros-
se Resonanz haben Baumfillaktionen im Kannenfeld- und Schiitzenmattpark, am Wettsteinplatz
und insbesondere an der stadtischen Toplage unterhalb der Pfalz provoziert. Hauptkritikpunkt:
Die Féllungen widersprichen dem Geist des Baumschutzgesetzes.

Dabei wird nicht bestritten, dass Fillungen fiir die Sicherheit vorzunehmen sind. Kritisiert
werden jedoch Aktionen, bei denen etwa aus Griinden der Bestandeserneuerung oder wegen Um-
gestaltungen Bestinde gerodet oder Einzelbdume aus Gesamtensembles herausgerissen werden.
Es wird gefordert: Generell sollte der Erhalt des Baumbestandes stirker durch Pflege, statt durch
Ersatz erfolgen und bei Neugestaltungen miisste grossere Riicksicht auf den Ausgangsbestand ge-
nommen werden.

Konkret werden folgende Kritikpunkte beziiglich Umsetzung des Baumgesetzes vorgebracht:
e Baumfillungen erfolgen zu sorglos und summarisch, dabei werden die Fillgriinde, welche das

Gesetz nennt, zu large interpretiert. Nach Baumschutzgesetz darf ein “geschiitzter Baum nur

gefillt werden, wenn (...)

a) mit dem Fortbestand eines Baumes eine Gefahr verbunden ist,

b) eine Fillung als Pflegemassnahme fiir den iibrigen Baumbestand oder

¢) aus Griinden der Wohnhygiene geboten erscheint,

d) in Wiirdigung des Interesses des Gesuchstellers das Festhalten am 6ffentlichen Interesse

der Erhaltung des Baumes unverhéltnismissig erscheint.” (Art. 6)

Zudem wird bemingelt, dass kein transparentes und éffentlich einsehbares Kriterienraster fiir
Baumfillungen besteht.

e Biumfillungen werden oft nicht bereits in der Parlamentsvorlage — wie laut Gesetz wohlweis-
lich gefordert —, sondern erst im Baugesuch ausgewiesen — so etwa bei der Planung des neuen
Stadt-Casinos oder bei der Umgestaltung der Elisabethenanlage. Damit werden Baumfillun-
gen der offentlichen und politischen Diskussion entzogen; es bleibt noch das juristische Ein-
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spracherecht fiir den dazu berechtigten kleinen Kreis Direktbetroffener und der beschwerde-
berechtigten Organisationen. Wobei gerade die Geltung des Verbandsbeschwerderechtes be-
ziiglich Baumschutzgesetz regelmissig in Frage gestellt wird.

e Die Baumschutzkommission fiihrt ihre Téatigkeit in geheimnisvollem Wirken durch. Ob sie
Baumfillungen durchwinkt oder kritisch begleitet, kann nicht beurteilt werden. Stossend ist
auch, dass der Amtsleiter der Stadtgirtnerei zugleich Prisident der ihn beratenden und bei ei-
genen Fillvorhaben sogar iiberpriifenden Kommission ist.

e Das Baumgesetz sieht Forderabgaben fiir Private vor; diese werden jedoch seit September
2004 infolge einer Einsprache gegen die Baumschutzabgabe nicht mehr ausgeschiittet. Das
Gerichtsurteil machte formale Mingel geltend, die von der zustdndigen Behérde ohne Weite-
res behoben werden konnten. Dadurch liessen sich nicht nur die Einnahmen, sondern auch die
Ausschiittungen wieder in Gang setzen.

Mit zum Teil dhnlicher Kritik ist auch das Forstamt beider Basel immer wieder konfrontiert,
welches fiir den stidtischen Wald zustdndig ist. Speziell Fallungen in den Langen Erlen und auf
dem Bruderholz stossen regelmissig auf Widerstand bei Anwohnern und Naturschutzverbénden.
Wenig versténdlich ist dabei, dass fiir “Stadtbdume” umfassende Vorschriften gelten, “Waldbéu-
me” gleich nebenan jedoch keinen auch nur anndhernd vergleichbaren Schutzstatus geniessen.

Gegeniiber der Stadtgértnerei werden zudem verschiedene weitere Anspriiche angemeldet: Es
sollen vermehrt einheimische Waldbdume mit regionalem Vorkommen und historisch eingebiir-
gerte Stadt-Baumarten statt “Designerbdume” verwendet werden. Bdume sollten ihrem natiirli-
chen Wuchs folgen konnen. Uberhaupt sei in der Frage zwischen Design und Natur eine Neube-
wertung einer naturnaheren und funktionaleren Stadtbegriinung und Griinraumgestaltung vorzu-
nehmen.

Neben solcher Kritik miissen natiirlich die vielfdltigen und alltiglichen Bestrebungen in der
Stadtgdrtnerei anerkannt werden. Insbesondere ihr Wirken zugunsten des stiddtischen Griins im
Spannungsfeld zwischen Anforderungen privater Grundeigentiimer, der inneren Verdichtung so-
wie den Anspriichen des Verkehrs und des Tiefbaus und der Stadtgestaltung.

7 Schlussfolgerungen

Nicht von ungefihr galt die Stadt Basel lange Zeit als Vorbild in Bezug auf den ansehnlichen
Baumbestand und die begriinten privaten Hinterhofe. Die Idee der zusammenhingenden Baumal-
leen geht auf ein stidtebauliches Konzept zurtick, das beinahe 150 Jahre alt ist und immer die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden der Wohnbevélkerung im Auge hatte. Dieses Konzept kam erst-
mals durch die grosse Bautitigkeit und den rasanten Strassenbau in den sechziger Jahren unter
Druck. Die Auswirkungen waren uniibersehbar. Es waren umweltbewusste Kreise aus der Bevol-
kerung, die der Zerstorung mit der Baumschutz-Initiative Einhalt geboten. Basel erhielt ein fort-
schrittliches Baumgesetz. Auch wenn diese Baumschutzmassnahmen nur mit Verzogerung
durchgesetzt werden konnten, zeigten sie bald eine positive Wirkung. Seit einigen Jahren sind
aber Riickschritte zu verzeichnen. Die Forderabgaben und die Ausschiittung von Pflegebeitrigen
verschwanden in kiirzester Zeit. Eine neue Interpretation von Baumschutz verhindert den wirksa-
men Schutz alter und grosser Biume. Neupflanzungen werden nach den Gesichtspunkten der
Kurzlebigkeit vorgenommen. Damit wird das zentrale Anliegen des Baumschutzes missachtet. Es
ist ein dringendes Anliegen, dem Baumschutz wieder die notige Aufmerksamkeit zu verschaffen.

149



Literatur

BSV 2000. Baumschutzverordnung vom 19. Dezember HPA-P 1992. Leitbild Bdiume im dffentlichen Raum

2000, 3 Seiten. (“Alleenplan”) mit Nachfiihrungen, Hochbau- und
http://www.aue.bs.ch/fu 1 3 1 umweltrelev.pdf Planungsamt (HPA-P), Baudepartement des Kt. Ba-
sel-Stadt.

BD BS 1999. Baume und Baustellen, Merkblatt Baude-
partement Basel-Stadt (BD BS), 1999.

Gesetz zum Schutz und zur Férderung des Baumbestan-
des im Kanton Basel-Stadt (Baumgesetz), 16. Okto-
ber 1980 (neue Fassung inkl. Anpassungen 1993,
1994 und 1995), 6 Seiten.

150



	Die Baslerinnen und Basler und ihre Bäume : private Bestrebungen für städtisches Grün

